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Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Erzgebirgskreis 
zu § 21 - Ausgangssperre – der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung 

 
 
Die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung (SächsCoronaNotVO) vom 19. November 2021 – in ihrer 
konsolidierten Fassung vom 13. Dezember 2021 - regelt in § 21 Absatz 2, dass die geltenden 
Ausgangsbeschränkungen nach Absatz 1 Satz 1 SächsCoronaNotVO nicht mehr gelten, wenn der 
Schwellenwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. 
 
Maßgeblich für die Sieben-Tage-Inzidenz sind die unter https://www.rki.de/inzidenzen durch das 
Robert Koch-Institut im Internet veröffentlichten Zahlen. Der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt gibt 
unverzüglich nach der Veröffentlichung den Tag bekannt, ab dem die Ausgangsperre nicht mehr gilt. 
 
Am 17. Dezember 2021 wurde der Sieben-Tage-Inzidenzwert durch das Robert-Koch-Institut mit 809,5 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner im Erzgebirgskreis innerhalb 
von sieben Tagen angegeben. Der Schwellenwert von 1 000 nach Absatz 1 Satz 1 SächsCoronaNotVO 
wurde somit am dritten Tag in Folge unterschritten. 
 
Die Ausgangssperre nach § 21 Absatz 1 Satz 1 SächsCoronaNotVO gilt ab dem 18. Dezember 2021 nicht 
mehr. 
 
Annaberg-Buchholz, 17. Dezember 2021 
 
 
F. Vogel 
Landrat 
 


